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I. Der Grundsatz in dubio pro reo (abgeleitet aus Art. 103 II GG, 6 II EMRK sowie aus § 261 StPO)  
Nach dem Grundsatz in dubio pro reo – im Zweifel für den Angeklagten – ist eine Verurteilung eines Angeklagten wegen einer 
Straftat nur dann möglich, wenn zur Überzeugung des Gerichtes feststeht, dass der Täter die Straftat auch begangen hat. Bleiben für 
den Richter ernsthafte Zweifel übrig, so muss er die für den Angeklagten jeweils günstigere Konstellation annehmen, d.h. ihn im 
Zweifel freisprechen. 

II.  Zeitliche Stufenverhältnisse 
1. Die Postpendenzfeststellung: Hierunter versteht man eine Konstellation, in der bei zwei aufeinanderfolgenden Sachverhalten 

der zeitlich spätere sicher feststeht, der frühere Sachverhalt jedoch nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann. Folge: Ver-
urteilung wegen des festgestellten späteren Deliktes jedenfalls dann, wenn dieses nicht schwerer wiegt als der frühere Tatbe-
stand (Bsp.: Täter hat eine gestohlene Uhr weiterverkauft, er hat die Uhr aber möglicherweise selbst gestohlen: Verurteilung 
wegen Hehlerei gem. § 259 StGB). 

2. Die Präpendenzfeststellung: Hierunter versteht man eine Konstellation, in der bei zwei aufeinanderfolgenden Sachverhalten 
der zeitlich frühere sicher feststeht, der spätere Sachverhalt jedoch nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann. Folge: Ver-
urteilung wegen des feststehenden früheren Deliktes jedenfalls dann, wenn dieses nicht schwerer wiegt als der spätere Tatbe-
stand (Bsp.: Täter hat mit anderen ein Verbrechen verabredet, es kann nicht festgestellt werden, ob er es später auch begangen 
hat: Verurteilung wegen Verbrechensverabredung gem. § 30 II StGB). 

III. Normative Stufenverhältnisse i.w.S.  
1. Logisches Stufenverhältnis: Eine Deliktsbegehung kann festgestellt werden, es ist jedoch unklar, ob der Täter darüber hin-

aus noch weitere Merkmale erfüllt hat. Folge: klassischer „in dubio pro reo“-Fall: Bestrafung nur nach dem minderschweren 
Delikt (Bsp.: Die Erfüllung des Grundtatbestandes steht fest, es kann nicht festgestellt werden, ob zusätzlich eine Qua-
lifikation erfüllt wurde). 

2. Normatives Stufenverhältnis i.e.S.: Der Täter hat entweder eine leichtere oder eine schwerere Begehungsform gewählt, die 
sich aber gegenseitig ausschließen. Folge: es wird nach dem milderen Delikt bestraft (Bsp.: Vorsatz und Fahrlässigkeit; Täter-
schaft und Teilnahme; Anstiftung und Beihilfe). 

IV. Echte Wahlfeststellung: Der Täter hat unter Ausschluss sämtlicher anderer Möglichkeiten entweder das eine oder das andere in 
etwa gleich schwere Delikt verwirklicht. Die Delikte schließen sich aber gegenseitig aus. Folge: wahldeutige Verurteilung, wenn 
folgende Voraussetzungen vorliegen: 
1. Es muss eine Nichterforschbarkeit des Sachverhaltes nach Ausschöpfung aller Erkenntnisquellen vorliegen. 
2. Jede der in Frage kommenden tatsächlichen Konstellationen muss unter Ausschluss jeder weiteren Möglichkeit ein Strafge-

setz verletzen. 
3. Die in Betracht kommenden Straftatbestände müssen in etwa gleich schwer wiegen, es darf also keines der eben genannten 

„normativen Stufenverhältnisse“ i.w.S. vorliegen. 
4. Die wahlweise zu berücksichtigenden Verhaltensweisen oder Tatbestände müssen rechtsethisch und psychologisch vergleich-

bar oder gleichwertig sein. 
a) Unter rechtsethischer Vergleichbarkeit ist hierbei eine annähernd gleiche Schwere der Schuld und eine nach dem allge-

meinen Rechtsempfinden sittlich und rechtlich vergleichbare Bewertung zu verstehen. Dies setzt z.B. voraus, dass durch 
die Taten annähernd gleiche Rechtsgüter verletzt werden. 

b) Unter psychologischer Vergleichbarkeit versteht man, dass eine einigermaßen gleichartige seelische Beziehung des Tä-
ters zu den mehreren in Frage kommenden Verhaltensweisen vorliegt. 

Beispiele pro: Hehlerei und Diebstahl; Diebstahl und Begünstigung; Meineid und falsche Verdächtigung. 
Beispiele contra: Betrug und Hehlerei; Betrug und versuchter Schwangerschaftsabbruch; Vollrausch und Rauschtat. 

V. Unechte Wahlfeststellung: Der Täter hat nachweislich ein bestimmtes Delikt begangen; es kann ihm nur nicht nachgewiesen wer-
den, durch welche Handlung. Folge: Verurteilung wegen dieses Deliktes (Bsp.: Täter beschwört bei verschiedenen Gerichten genau 
das Gegenteil: Verurteilung wegen Meineids gem. § 154 StGB). 
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